
 

Mietbedingungen für Mieten ab  
1. Mai 2010 – 30. April 2011 

 
Alle Preise in Australischen Dollar 

ACHTUNG: Unsere Mietbedingungen variieren. Bitte sicherstellen, dass ihr die Mietbedingungen für Eure Reise Periode lest. 
 

1. Führerschein und Altersgrenze 
 

Ein gültiger Nationaler Führerschein ist erforderlich und muss bei Fahrzeugübernahme vorgezeigt 
werden. Internationaler Führerschein ist nicht erforderlich. 
Mindestalter: 21 Jahre 
 

2. Deckung bei Schäden (Versicherungsarten) 
 

2.1 Standard Deckung / Basic Cover / im Mietpreis inbegriffen 
Selbstbeteiligung pro Schadenfall  AUD 7,500 
Alle Fahrzeuge von Easy Life sind mit einer Standard Versicherung ausgestattet. Eine Kaution von AUD 7,500 
muss hinterlegt werden, um die Selbstbeteiligung im Falle eines Schadens an unserem Fahrzeug, oder dem 
Eigentum Dritter, abzudecken. Die Kaution muss spätestens 14 Tage vor Fahrzeug Übernahme auf unser 
Bankkonto in Australischen Dollar einbezahlt werden. Die AUD 7,500 sind pro Schadenfall, daher muss bei 
Fahrzeug Übernahme noch ein Blanko Kreditkarten Abzug unterschrieben werden. Zusätzlich wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 5%, AUD 375, erhoben. Die Bearbeitungsgebühr wird nicht zurückerstattet. 
Der Mieter wird für die Zeit, in der das Fahrzeug aufgrund von Unfällen repariert werden muss und der Flotte 
nicht zur Verfügung steht, mit den täglichen Mietkosten (max. 14 Tage), sowie für das Ersetzen, oder 
Reparieren beschädigter Windschutzscheiben und Reifen voll haftbar gemacht. Schäden am Dach (alles über 
2.1m) und dem Fahrgestell/Unterboden sowie der Klimaanlage, Solar Panel, Antennen, der angebrachten 
Markise/Sonnenvordach und jeglichem weiteren Zusatz oder Aus/Aufbau sind nicht gedeckt. 
Die Kaution wird bei Rückgabe des Fahrzeuges am vereinbarten Ort, zur vereinbarten Zeit per 
Banküberweisung in AUD zurück gezahlt, sofern sich das Fahrzeug in einem sauberen Zustand befindet, keine 
Schäden daran, oder an dem Eigentum Dritter entstanden sind, der Kraftstofftank (Diesel) gefüllt wie 
abgemacht, die Toiletten Kassette sowie der Schmutzwassertank geleert wurde und keinerlei Gegenstände 
verloren, oder beschädigt worden sind.  
Für jegliche Veränderung des Wechselkurses oder Bank Spesen, kann Easy Life nicht zur Verantwortung 
gezogen werden. 

 

2.2 Option 1, Reduzierte Selbstbeteiligung (ER1) 
Obligatorisch für Fahrer zwischen 21-24 und über 70 Jahre.  
AUD 20 pro Tag, Maximum 50 Tage oder AUD 1,000 
verringert die Selbstbeteiligung für Schäden entweder am Fahrzeug, oder dem Eigentum Dritter auf maximal 
AUD 1,500 für Fahrer zwischen 25 und 69 Jahren und AUD 2,000 für Fahrer von 21-24 und älter als 70 
Jahren. Die Selbstbeteilung gilt pro Schadensereignis. 
Der Mieter wird für die Zeit, in der das Fahrzeug aufgrund von Unfällen repariert werden muss und der Flotte 
nicht zur Verfügung steht, mit den täglichen Mietkosten (max. 14 Tage), sowie für das Ersetzen, oder 
Reparieren beschädigter Windschutzscheiben und Reifen voll haftbar gemacht. Schäden am Dach (alles über 
2.1m) und dem Fahrgestell/Unterboden sowie der Klimaanlage, Solar Panel, Antennen, der angebrachten 
Markise/Sonnenvordach und jeglichem weiteren Zusatz oder Aus/Aufbau sind nicht gedeckt. 
Die Kaution über AUD 1,500/2,000 wird mit Kreditkarte (hierbei wird ein Abdruck der Kreditkarte genommen) 
gezahlt. Diese Kaution wird bei Rückgabe des Fahrzeuges am vereinbarten Ort, zur vereinbarten Zeit zurück 
gezahlt, sofern sich das Fahrzeug in einem sauberen Zustand befindet, keine Schäden daran, oder an dem 
Eigentum Dritter entstanden sind, der Kraftstofftank (Diesel) gefüllt wie abgemacht, die Toiletten Kassette 
sowie der Schmutzwassertank geleert wurde und keinerlei Gegenstände verloren, oder beschädigt worden 
sind. 
 

2.3 Option 2, Reduzierte Selbstbeteiligung (ER2) 
Kann nur von Fahrern zwischen 25 und 69 Jahren abgeschlossen werden.  
AUD 33 pro Tag, Maximum 50 Tage oder AUD 1,650 
eliminiert die Selbstbeteiligung für Schäden am Fahrzeug, oder dem Eigentum Dritter und die Kosten für das 
Ersetzen, oder Reparieren von Windschutzscheiben und Reifen. 
Schäden am Dach (alles über 2.1m) und dem Fahrgestell/Unterboden sowie der Klimaanlage, Solar Panel, 
Antennen, der angebrachten Markise/Sonnenvordach und jeglichem weiteren Zusatz oder Aus/Aufbau sind 
nicht gedeckt. 
Die Kaution über AUD 300 wird mit Kreditkarte (hierbei wird ein Abdruck der Kreditkarte genommen) gezahlt. 
Diese Kaution wird bei Rückgabe des Fahrzeuges am vereinbarten Ort, zur vereinbarten Zeit zurück gezahlt, 
sofern sich das Fahrzeug in einem sauberen Zustand befindet, keine Schäden entstanden sind, der 
Kraftstofftank (Diesel) gefüllt wie abgemacht, die Toiletten Kassette sowie der Schmutzwassertank geleert und 
keinerlei Gegenstände verloren, oder beschädigt worden sind.  



 
2.4 Option 3, All-Inclusive-Packet (AIR3) 
Kann nur von Fahrern zwischen 25 und 69 Jahren abgeschlossen werden.  
AUD 45 pro Tag, Maximum 50 Tage oder AUD 2,250 für Fahrzeug Kategorie B2B 
AUD 55 pro Tag, Maximum 50 Tage oder AUD 2,750 für alle anderen Kategorien. 
 
Das all inklusive Packet beinhaltet:  
 

• Keine Selbstbeteiligung bei jeder Art von Schäden am Fahrzeug und dem Eigentum Dritter; keine 
Kosten durch Austauschen, oder Reparieren von Windschutzscheiben und Reifen, Schäden am Dach 
(alles über 2.1m) und dem Fahrgestell sowie der Klimaanlage, Solar Panel, Antennen, der 
angebrachten Markise/Sonnenvordach und jeglichem weiteren Zusatz oder Aus/Aufbau. 

• die Einweg Gebühr für Adelaide, Melbourne, Sydney, Mooloolah und Cairns.  
• Taxi Kosten vom Flughafen zur Agentur bis zu AUD 50. Quittung/Tax Invoice muss vorgelegt werden. 
• Reinigungsgebühr 
• B2B, Ausrüstung für jede weitere Person, Sonnenvordach/Markise, vorbestellte Baby-/Kindersitz(e). 

 
Die Kaution über AUD 300 wird mit Kreditkarte (hierbei wird ein Abdruck der Kreditkarte genommen) gezahlt. 
Diese Kaution wird bei Rückgabe des Fahrzeuges am vereinbarten Ort, zur vereinbarten Zeit zurück gezahlt, 
sofern der Kraftstofftank (Diesel) gefüllt wie abgemacht, die Toiletten Kassette sowie der Schmutzwassertank 
geleert und keinerlei Gegenstände verloren, oder beschädigt worden sind.  
 
2.5 Zusatzbestimmungen 
 
Die in den Punkten 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 gewährte Deckung ist abhängig von der Einhaltung folgender 
Bedingungen: 
a) Sie haben nicht gegen diese Mietbedingungen verstossen. Sie haben keine andere Person zum 

Verstoss aufgefordert. 
b) Es besteht keine andere Deckung.  
c) Die Bezahlung aller zusätzlichen Kosten oder Gebühren. 
d) Sie geben Easy Life alle notwendigen Informationen und Unterstützung. Falls notwendig, autorisieren 

Sie unsere (Easy Life) Versicherungsgesellschaft allfällige Ansprüche gerichtlich zu verteidigen, 
einzubringen oder einen Vergleich festzulegen, wobei Easy Life das alleinige Recht hat diese 
Verfahren zu führen. 

 
 
3. Unerlaubte Benutzung 
 
Personen welche das Fahrzeug nicht lenken dürfen: 
a) Jemand der im Übernahmeprotokoll nicht als Fahrer aufgeführt ist oder nicht von Easy Life dazu 

ermächtigt wurde. 
b) Jemand der keinen in Australien gültigen Führerschein für die entsprechende Fahrzeugkategorie 

besitzt. 
c) Jemand der die gesetzlich erlaubte Blutalkoholgrenze überschreitet. 
d) Jemand der Easy Life (entweder selber oder durch den Mieter) einen falschen Namen, Geburtsdatum, 

Adresse oder Führerausweisangaben gegeben hat.  
 
Umstände in welchen/für welche das Fahrzeug nicht benutzt werden darf: 
e) Falls das Fahrzeug offensichtliche mechanische oder elektrische Defekte aufweist. 
f) Strand- und/oder Salzwasserfahrten (z.B. Fraser Island oder fahren zu/befahren von Salzseen). Bei 

Nichtbeachten dieser Vorschrift wird AUD 1,500.- für gründliche Reinigung und 
Rostschutzmassnahmen (Wertverminderung des Fahrzeuges) verrechnet. 

g) Das Fahrzeug darf weder weitervermietet, noch zum Transport von brennbaren oder explosiven Güter 
verwendet werden (ausgenommen von Easy Life mitgelieferte Ausrüstungsgegenständen). 

h) Ohne unsere schriftliche Einwilligung weder zum Abschleppen, noch Anhängen irgendwelcher 
Fahrzeuge, Anhänger oder anderer Objekte verwendet werden.  

i) Das Fahrzeug überladen ist oder mehr Personen, als im Übernahmeprotokoll aufgeführte Sitzplätze, 
mitgeführt werden. 

j) Die Beteiligung an Rennen, Geschicklichkeitstests, Geschwindigkeitstest usw. ist verboten, wie auch 
die Teilnahme an den Vorbereitungen oder Trainingsfahrten für solche Anlässe. 

k) Fahren in gefährlicher Weise. 
l) Entgegen bestehender Gesetze oder Erlasse der Verkehrsverordnung oder für ungesetzliche 

Handlungen. 



4. Finanzielle Verpflichtungen 
 
Hinweis: Mieter und alle Fahrer sind einzeln und gemeinsam unter diesen Mietbedingungen haftbar. 
Sie sind verantwortlich für die nachfolgend aufgeführten Punkte. Sie erklären sich damit einverstanden, dass 
Easy Life im Bedarfsfall Ihre Kreditkarte belastet. 
 
a) Alle im Übernahmeprotokoll aufgeführten und noch nicht bezahlten Mietkosten. 
b) Alle Forderungen welche von Drittparteien an Easy Life gestellt werden in Bezug auf Park- und/oder 

andere Verkehrsvergehen, welche begangen wurden als das Fahrzeug in Ihrem Besitze war. Dafür 
wird eine Bearbeitungsgebühr von AUD 88 (AUD 44, wenn es online erledigt werden kann) der 
Kreditkarte belastet. 

c) Jeglicher Verlust (inklusive Mietausfall) oder Schaden am Fahrzeug, Schaden an Dritteigentum, 
Gerichts- und Anwaltskosten, Inspektionsgebühren, Abschlepp-, Bergungs- und Einstellkosten sowie 
für unsere Administrationskosten, falls: 

 c1) Gegen diese Mietbedingungen verstossen wurde. 
 c2) der Unterboden ohne Einwirkung eines anderen Fahrzeuges beschädigt wurde,  
  ausser AIR3 wurde abgeschlossen. 
 c3) die Reifen beschädigt wurden (ausser bei normaler Abnutzung)   
  ausser ER2 oder AIR3 wurde abgeschlossen. 
 c4) das Fahrzeug ganz oder teilweise im Wasser war. 
 c5) Sie die vorgeschriebenen Kontrollen für den Ölstand, Kühlwasserstand, Batteriesäurestand 

nicht durchgeführt haben oder es versäumt haben aufgetretene Mängel entweder sofort 
beheben zu lassen oder uns mitzuteilen. 

 c6) Das Fahrzeugdach durch das fahren unter ein zu niedriges Hindernis beschädigt wurde.
  ausser AIR3 wurde abgeschlossen. 
 c7) Das Fahrzeug nicht abgeschlossen wurde oder die Schlüssel im Fahrzeug belassen wurden. 
 c8) Die Schlüssel nicht an einem sicheren Ort oder nicht unter Ihrer persönlichen Kontrolle 
  waren. 
 
5. Übernahme, Dauer, Rückgabe, Reinigung 
 
Die Mietdauer wird nach angebrochenen Kalendertagen berechnet. Übernahme oder Rückgabe Tag werden 
als volle Tage gerechnet, unabhängig davon um welche Zeit das Fahrzeug übernommen oder zurückgebracht 
wurde. Wird der Rückgabetag des Fahrzeuges nicht eingehalten oder wird das Fahrzeug nicht am 
vereinbarten Ort zurückgegeben, behält sich Easy Life vor, die daraus entstehenden Kosten dem Mieter zu 
verrechnen. Bei Wagenrückgabe vor Ablauf der Vertragsfrist besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 
Die Reinigungsgebühr wird nur zurückerstattet wenn das Fahrzeug innen gereinigt, Ausrüstung gereinigt, 
Toilette und Abwassertank (wo vorhanden) geleert sind. Bei Übernahme bez. Rückgabe müssen die 
Gasflasche(n) und Methylated Spirit Flasche gefüllt sein und der Treibstoff Tank denselben Stand aufweisen 
wie bei Fahrzeugübernahme. 
 
6. Allgemeine Bedingungen 
 
a) Easy Life muss sofort über einen Unfall oder Diebstahl des Fahrzeuges informiert werden. Bei Unfällen 

dürfen auch im Interesse des Mieters keine Schuldanerkennungen gemacht oder unterschrieben 
werden. Es ist Sache der Polizei, den Unfall zu beurteilen. Diebstahl und jeder Unfall muss 
unverzüglich der nächsten Polizeistation gemeldet werden. 

b) Bei einer mechanischen Panne oder einer Fehlfunktion irgendeines Aggregates im Fahrzeug (z.B. 
Kühlschrank, Klimaanlage usw.), welche eine vernünftige Weiterführung des Urlaubes beeinträchtigt, 
ist Easy Life sofort zu benachrichtigen. Reparaturen dürfen nur mit dem Einverständnis von Easy Life 
in Auftrag gegeben werden. 

c) Das Fahrzeug und die Quittungen für Servicearbeiten werden bei der Rückgabe von Easy Life geprüft. 
Auslagen für Service und Unterhalt (Benzin, Öl und anderes Verbrauchsmaterial ausgeschlossen) 
werden zurückerstattet sofern die obigen Bedingungen eingehalten wurden. Eventuelle Schäden, 
Verluste und vernachlässigte Wartung müssen dem Mieter verrechnet werden. 

d) Sollte das Fahrzeug infolge eines mechanischen Defektes (vorausgesetzt kein Eigenverschulden des 
Mieters) länger als 24 Stunden nicht benutzt werden können und Easy Life kein Ersatzfahrzeug stellen 
kann, wird dem Mieter für jeden Tag an dem das Fahrzeug nicht benutzt werden kann, der bezahlte 
Tagesmietpreis zurückerstattet. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Versicherungs- oder 
sonstigen Zusatzkosten. Wenn der Mieter im Fahrzeug schlafen kann, wird ein reduzierter 
Tagesmietpreis zurückerstattet. Der Schadenersatz kann nur erhoben werden, wenn der Schaden 
nicht vom Fahrer oder Mieter verursacht wurde. 

e) Easy Life stellt Ihnen auf Wunsch unentgeltlich Kindersitze und Sitzerhöhungen zur Verfügung. Easy 
Life übernimmt aber keine Haftung für den korrekten Gebrauch der Sitze oder für allfällig nicht den 
neuesten Gesetzesvorschriften entsprechende Ausführung der Sitze und/oder Verankerungspunkte in 
den Fahrzeugen. 



f) Wenn aus irgendeinem Grund das gebuchte Fahrzeug nicht erhältlich ist, behält sich Easy Life das 
Recht vor, ein vergleichbares oder besseres Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Das entspricht keinem 
Vertragsbruch und der Mieter hat keinen Anspruch auf Rückerstattung. 

 
 
7. Der Mieter verpflichtet sich: 
 
a) Den Reifendruck und den Batteriewasserstand (inkl. Zusatzbatterie wo vorhanden) regelmässig zu 

prüfen. 
b) Den Ölstand und den Kühlwasserstand jeden Morgen zu kontrollieren. 
c) Easy Life sofort Wasserlecks (Dach oder anderswo), Schäden am Fahrzeug und jegliche 

undefinierbare Geräusche mitzuteilen. Sollte Easy Life entscheiden es sofort reparieren zu lassen, 
verpflichtet sich der Mieter es umgehend zu reparieren auch wenn es während seiner Mietdauer ist. 

d) Alle Schäden, ob im Innenraum oder aussen, zu bezahlen, die entstanden sind durch Reparaturen 
oder anbringen von Dingen durch den Mieter, ungeachtet der Schadensdeckung. 

e) Alle Schäden, ob im Innenraum oder aussen, zu bezahlen, die entstanden sind durch nicht korrekte 
Handhabung durch Kinder, ungeachtet der Schadensdeckung. 

f) Nach 15’000 gefahrenen Kilometern oder dem Service Kleber entsprechenden Kilometerstand, 
einen Service in einer von uns bestimmten Garage durchführen zu lassen. Muss vorher bewilligt 
werden. 

 
 
8. Reservation / Zahlungsbedingungen 
 
20% des Mietpreises ist fällig bei Zusage oder Vertragsabschluss. Es wird keine Reservation des Fahrzeuges 
vorgenommen ohne 20% Anzahlung. Die Restzahlung ist fällig bei Fahrzeugübernahme oder spätestens 14 
Tage vor Fahrzeugübernahme auf unser Bankkonto. Wir akzeptieren Mastercard und VISA ohne 
Zusatzgebühren. 
 
Bei Fahrzeugübernahme muss ein Sicherheitsdepot in Höhe des Selbstbehaltes hinterlegt werden, falls ER2 
oder AIR3 abgeschlossen wurde beträgt das Sicherheitsdepot AUD 300 (Kreditkartenabzug). 
Mit BC muss die Kaution von AUD 7,500 plus der Bearbeitungsgebühr von AUD 375, nicht später als 14 Tage 
vor Fahrzeugübernahme auf unser Bankkonto einbezahlt werden. 
Eine Reinigungsgebühr von AUD 150 wird bei Fahrzeugübernahme der Kreditkarte belastet, ausser AIR3 
wurde abgeschlossen. Rückerstattung gemäss Punkt 5. 
 
 
9. Annullierung 
 
Es werden nebst der Bearbeitungsgebühr von AUD 150, nachfolgende Annullierungskosten in Prozenten des 
gesamten Betrages in Rechnung gestellt: 
60 - 31 Tage vor Reisebeginn   50% 
30 -   0 Tage vor Reisebeginn 100% 
 
 
 
Gerichtsstand ist Brisbane (Queensland). Allein gültig ist das australische Recht. Die obigen Bedingungen 
wurden nach bestem Wissen und Gewissen von den englischen Originalbedingungen, welche alleinige 
Gültigkeit haben, übersetzt. 
 
Obenstehende Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung ändern.  
 
 
 
Mooloolah Valley, gültig vom 01.05.2010 bis 30.04.2011    Ausgabe 2010/D/ELAUS 


